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Außerbetriebnahme
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Auch Fahrtreppen können vorübergehend außer Betrieb genommen werden. Um die An-
lage zu schützen, sollten mindestens folgende Punkte durchgeführt werden:

• Entspannen aller Ketten (Hauptantriebskette, Handlaufantriebskette, Stufenbandan-
triebskette)

• Entlastung des Handlaufs (über Anpressriemen oder je nach Hersteller durch andere 
Einrichtungen)

• Konservierung des Motors
• Abdecken der Fahrtreppe, um vor Staub zu schützen. Durch eindringenden Staub kön-

nen sich an den geschmierten Anlagenteilen die Staubpartikel einlagern und bei einer 
Wiederinbetriebnahme abrassiv auswirken.

Des Weiteren sollte man die Fahrtreppe nicht sich selbst überlassen, sondern regelmäßig 
eine Kontrolle durchführen um mindestens die Abdeckungen auf festen Sitz zu prüfen.
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